
                                                                                                                             

                                           

                                  

Gemeinde Reichraming, Pol. Bez. Steyr-Land, OÖ. 

GEMEINDE REICHRAMING 
A-4462 Reichraming, Am Ortsplatz 1 

Telefon: +43 (0)7255 6600-0  
Fax: +43 (0) 7255 6600-30 

E-Mail: gemeindeamt@reichraming.at 
www.reichraming.at 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR DUALEN ZUSTELLUNG 

 

Name  

Straße und Nummer  

PLZ und Ort  

Telefon Nummer  

E-Mail-Adresse  

 
Ich erkläre mich einverstanden, Schriftstücke der Gemeinde Reichraming 
(Gemeindevorschreibungen, Bescheide, amtliche Mitteilungen, sonstige Dokumente, 
usw.) nach technischer Verfügbarkeit in elektronischer Form zu erhalten. Dazu gebe ich 
der Gemeinde Reichraming meine E-Mail-Adresse bekannt. Diese wird ausschließlich für 
den oben genannten Zweck verwendet. Falls eine Änderung der E-Mail-Adresse erfolgt, 
gebe ich diese unverzüglich bekannt. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Gemeinde 
Reichraming schriftlich (auch per E-Mail an: gemeindeamt@reichraming.at) widerrufen 
werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt. Nach Eingang des Widerrufs wird die Gemeinde Reichraming die 
duale Zustellung einstellen. 
 
Weiterführende Informationen zum Datenschutz sind auf der Website der Gemeinde 
Reichraming unter www.reichraming.at zu finden. 
 
Hinweis für Zustellungen von RSa- /RSb-Briefen:  
Aktivieren Sie „Mein Postkorb“ in Ihrer App „Digitales Amt“ oder verwenden Sie einen 
anderen Anbieter für elektronische, nachweisliche Zustellungen. 
 
 
 
 
 
_________________________________        _________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
Übermittlung der Einwilligungserklärung: 
 

 per Mail:  gemeindeamt@reichraming.at 
 per Post:  Gemeinde Reichraming, Am Ortsplatz 1, 4462 Reichraming 
 Persönliche Abgabe am Gemeindeamt  

(zu den Öffnungszeiten oder durch Einwurf in den Briefkasten des Gemeindeamtes) 


